
Schandurteil
der britischen Justiz gegen junge deutsche Friedenskämpfer

Am 30. April 1951 erließ der Oberste Ge
richtshof der Alliierten Hohen Kommission 
für Deutschland in der britischen Besatzungs
zone ein Urteil, durch das die Berufung der 
jugendlichen Mitglieder einer Helgoland
aktion:

Bodo Z i e l s d o r f  
Claus U ml an dt 
Rolf S c h l ü t e r  
Rolf W e n d t  
Rolf T i l l e  
Paul Mai

gegen ein Urteil des Niedergerichts Lübeck vom
6. März 1951 zurückgewiesen wurde.

Das Urteil hat folgenden Wortlaut:

U r t e i l
Die Beschwerdeführer wurden vom Niedergericht 

Lübeck unter zwei Anklagen wegen Verstoßes gegen 
Verordnung 224, Art. 1, Abschn. 1 verurteilt.

Die erste Anklage warf ihnen vor, ohne schriftliche 
Erlaubnis des Landeskommissars Schleswig-Holstein 
am 23. Februar 1951 auf der Insel Helgoland gelandet 
zu sein, und die zweite Anklage, daß die Beschwerde
führer vom 23. bis 26. Februar ohne eine derartige 
Erlaubnis auf der Insel verblieben.

Die Beschwerdeführer wurden zu je 3 Monaten Ge
fängnis mit Bewährungsfrist verurteilt.

Die Urteile wurden vom Obersten Gericht Hamburg 
aufrechterhalten, der Richter gestattete jedoch die Be
rufung an dieses Gericht.

Verordnung 224 ist kurz und wird daher zweck
mäßigerweise im vollen Wortlaut angeführt. Sie lautet 
wie folgt:

Helgoland
„Da im Hinblick auf die Kampffähigkeit der 

Alliierten Luftstreitkräfte die Insel Helgoland als 
Ausbildungsfeld für Bombenabwürfe benötigt wird, 
wird hiermit folgendes verordnet:

Artikel I
1. Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt 

wird, darf niemand ohne schriftliche Genehmigung 
des Landeskommissars für das Land Schleswig- 
Holstein oder einer von ihm zu diesem Zweck be
stimmten Person auf der Insel Helgoland landen 
oder auf der Insel verweilen.

2. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf den 
vorübergehenden Aufenthalt von Fischern, die durch 
das Ungestüm des Wetters an Land getrieben werden.

Artikel II
Eine Genehmigung auf Grund dieser Verordnung 

kann auf bestimmte Zeit oder unter bestimmten Be
dingungen erteilt und jederzeit widerrufen werden.

Artikel III
Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt, ist mit 

Gefängnis bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 
5000 DM oder mit beiden Strafen zu bestrafen.

Artikel IV
Diese Verordnung tritt am 29. Dezember 1950 in 

Kraft.“

Der Sachverhalt des Falles ist unstreitig. Am 23. Fe
bruar 1951 landeten die 6 Beschwerdeführer und ein 
junger Mann namens Goetsche (der gleichfalls verurteilt 
wurde, jedoch keine Berufung einlegte) mit einem 
Fischerboot auf der Insel. Sie führten Lebensmittel für 
etwa 14 Tage mit sich und richteten sich in dem leer
stehenden Flakturm ein, auf welchem sie die Flaggen 
der Bundesrepublik, von Helgoland und irgendeiner 
Jugendbewegung aufzogen. Am 26. Februar 1951 trafen 
Polizeioffiziere ein, verhafteten die Gruppe und führten 
sie zum Festland zurück.

Die Beschwerdeführer sind zwischen 19 und 23 Jahre 
alt. Fünf von ihnen waren arbeitslos und erhielten Er
werbslosenunterstützung. Der sechste war Zimmer
lehrling. Wenigstens zwei von ihnen standen in irgend
einer Verbindung zur Freien Deutschen Jugend.

Die Beschwerdeführer haben offenbar die Erklärung 
abgegeben, sie hätten beabsichtigt, gegen die von den 
Alliierten Luftstreitkräften durchgeführten Bomben
abwürfe auf die Insel zu protestieren. Goetsche, welcher 
23 Jahre alt und gleichfalls arbeitslos ist, war zu
gegebenermaßen der Anführer der Unternehmung und 
der einzige der Angeklagten, welcher bei der Verhand
lung aussagte. Er gab an, Kunst zu studieren, ehe
maliger Wehrmachtsangehöriger und Mitglied der 
„Internationalen Friedensgesellschaft“ zu sein, und 
beabsichtigt zu haben, auf der Insel „friedliche Ver
hältnisse“ herzustellen, Notunterkünfte für schiff
brüchige Seeleute zu erstellen und den Friedhof zu be
treuen. Er sagte, er wolle, „daß die Augen der Welt sich 
nach Helgoland richten“ und „gegen jede Kriegsvor
bereitung protestieren“.

Was die wahren Beweggründe der Gruppe auch 
immer gewesen sein mögen, so scheint es doch klar zu 
sein, daß ihnen das Verbot, auf der Insel zu landen, 
bekannt war und daß sie es bewußt mißachteten. 
Goetsche erklärte in seiner Aussage „Wenn ich die 
Möglichkeit hätte, dann würde ich nach der Insel 
zurückkehren“.

Kein Angehöriger der Gruppe war Einwohner der 
Insel, und keiner unter ihnen hatte zu der Insel offen
bar irgendeine Verbindung.

Dr. W., welcher vor den unteren Gerichten für 
die Beschwerdeführer auftrat, trug vor, sie seien nicht 
schuldig, da Verordnung 224 seiner Ansicht nach nicht 
rechtswirksam sei; diesen Vortrag hat er ausführlich 
in der außerordentlich umfangreichen Berufungs
begründung wiederholt.

Er trägt vor, daß Verordnung 224 nicht rechtswirk
sam sei, da sie im Widerspruch zu einer Völkerrechts
regel stehe, nämlich zu Art. 25 der Haager Konvention, 
die wie folgt lautet:

„Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer,
Wohnstätten oder Gebäude, mit welchen Mitteln es
auch sei, anzugreifen oder zu beschießen.“

In der Entscheidung D. u. a. gegen Anklage
behörde (CC Cr. App. R. 1949, Seite 422) hat dieses 
Gericht entschieden, daß die Art. 42 bis 56 der Haager 
Konvention vom 18. Oktober 1907 (Abschn. 3, betitelt 
„Militärische Befehlsgewalt über das Gebiet eines 
feindlichen Staates“) auf die gegenwärtige Besetzung 
Deutschlands nicht anwendbar seien. Die ratio deci
dendi war hierbei, daß im Falle Deutschlands eine 
unvorhergesehene Verbindung von Umständen (welche 
hierbei nicht im einzelnen aufgeführt zu werden 
brauchen) gegeben sei: daß diese Umstände nach der 
Übernahme der obersten Regierungsgewalt durch die
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